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- Erörterung und Beschluss über Anregungen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der 
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Beratungsfolge  Datum Beschluss 

Ausschuss für Klimaschutz und Gemeinde-
entwicklung  

Beratung 25.01.2023  

Samtgemeindeausschuss  Vorbereitung 14.02.2023  

Samtgemeinderat Hesel  Entscheidung 21.03.2023  

 
Beschlussvorschlag: 
Zu den während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) und zur 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB einge-
gangenen Anregungen und Bedenken werden die in der rechten Spalte (Abwägungsvorschläge) der 
Zusammenfassung vom 03.11.2022 dargestellten Abwägungsentscheidungen getroffen. 
 
 

1. Landkreis Leer 
 
die Samtgemeinde Hesel plant die 55. Änderung 
des Flächennutzungsplans, um die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung 
des Gewerbegebietes in der Gemeinde Firrel zu 
schaffen. Das Plangebiet umfasst eine Gesamt-
fläche von ca. 5,4 ha nördlich der Firreler Straße 
(K 59) und grenzt östlich an den B-Plan Nr. 026 
(bestehendes Gewerbegebiet) an. Die Aufstel-
lung des B-Plans Nr. Fl 03, durch den das Pla-
nungsziel weiter konkretisiert werden wird, 
durch die Gemeinde Firrel erfolgt im Parallelver-
fahren. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

Gemäß § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch hat die Ge-
meinde bei der Aufstellung der Bauleitpläne die 
öffentlichen und privaten Belange gegeneinan-
der und untereinander gerecht abzuwägen. Zu 
der o. a. Bauleitplanung nehme ich daher- ohne 
dem von Ihnen vorzunehmenden Abwägungs-
prozess vorzugreifen - für die einzelnen von mir 
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zu vertretenden Fachbereiche wie folgt Stellung: 
 
Aus raumordnungsrechtlicher Sicht nehme ich 
wie folgt Stellung: 
 

 

Das Plangebiet erstreckt sich auf einer Gesamt-
fläche von ca. 5,4 ha nördlich der Firreler Straße 
(K 59) und grenzt östlich an den B-Plan Nr. 026 
(bestehendes Gewerbegebiet) an. 
 

Die Stellungnahme aus raumordnerischer Sicht 
wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung 
wird entsprechend angepasst. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung habe ich 
bereits darauf hingewiesen, dass für die Ge-
meinde Firrel eine gewerbliche Entwicklung aus 
raumordnerischer Sicht nur im Rahmen der Ei-
genentwicklung verträglich Ist und somit der 
gewählte Flächenumfang, die damit verbundene 
zeitliche Inanspruchnahme und die Standortwahl 
auch im Kontext der Eigenentwicklung zu be-
gründen sind. 
 

 

Die schwerpunktmäßige Entwicklung gewerbli-
cher Flächen in der Samtgemeinde Hesel ist aus 
raumordnerischer Sicht dem Grundzentrum bzw. 
dem als Standort mit der Schwerpunktaufgabe 
Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten 
ausgewiesenen Gewerbegebiet Hesel-Süd zuzu-
schreiben. 
 

 

Abwägungsvorschläge 
Aufgrund der angespannten Angebotssituation 
bzgl. freier Gewerbeflächen im Samtgemeinde-
gebiet Insgesamt, des nachvollziehbaren Bestre-
bens einer Mitgliedsgemeinde als selbstständige 
Körperschaft eigene Gewerbeflächen anbieten 
zu können sowie dem positiven Faktor, dass an 
bereits bestehende gewerbliche Strukturen an-
geschlossen werden soll, kann die Dimensionie-
rung der Planung aus raumordnerischer Sicht 
auch im Kontext der Eigenentwicklung (noch) als 
verträglich angesehen werden. 
 

 

Den Planunterlagen wurde im Vergleich zum 
Vorentwurf ein Satz ergänzt, dass sich der 
Standort besonders für eine Weiterentwicklung 
lokaler Gewerbebetriebe eignet. Es bedarf je-
doch einer weiteren Einordnung der Planung 
bzgl. der Gewerbeflächenentwicklung und 
Schwerpunktsetzung im gesamten Samtgemein-
degebiet empfohlen, zumal die städtebauliche 
Erforderlichkeit eben auch mit dem Flächenum-
satz im Samtgemeindegebiet begründet wird. 
Auch sollte der Begriff der Eigenentwicklung in 
der Begründung genannt und dargelegt werden. 
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Bezüglich des konkret angesetzten Flächenum-
satzes für die vergangenen Jahre besteht zudem 
Klärungsbedarf. In der Begründung wird als 
Quelle das Gewerbeflächenentwicklungskonzept 
des Landkreises angegeben. Hier hat es jedoch 
u.a. auf Grund des hohen Aufwandes keine um-
fängliche Betrachtung der Flächenumsätze in 
den Gemeinden gegeben. Gemeint ist daher 
vermutlich eine gemeindeinterne Bestandsauf-
nahme im Rahmen der Beteiligung zur Aufstel-
lung des Gewerbeflächenentwicklungskonzep-
tes. Dies ist entsprechend klarzustellen. Dieses 
gilt auch, da an anderer Stelle, in der Begrün-
dung zur parallel laufenden 51. FNP Änderung 
für den Zeitraum 2011-2019 ein abweichender 
Flächenumsatz von 1,23 ha (ebenfalls für das 
Samtgemeindegebiet) angesetzt wird. Dieser 
Widerspruch ist zu klären bzw. aufzulösen. 
 

Die Begründung wird angepasst. 

Am 17.09.2022 (Nds. GVBI. S. 521) ist die Ände-
rung des Landes-Raumordnungsprogramms in 
Kraft getreten. Entsprechende Verweise sind in 
der Begründung anzupassen. Inhaltlich ergibt 
sich für die vorliegende Planung hierdurch je-
doch kein Anpassungsbedarf. 
 

Die Begründung wird entsprechend angepasst. 

Insgesamt bestehen unter Beachtung der oben 
genannten Punkte gegen die vorgelegte Bauleit-
planung der Samtgemeinde Hesel aus Sicht der 
Raumordnung keine Bedenken. 
 

 

Aus naturschutzfachlicher Sicht nehme ich zu 
den vorgelegten Unterlagen wie folgt Stellung: 
 

 

1. Es wird darauf hingewiesen, dass der Land-
schaftsrahmenplan in der Fassung der Neuauf-
stellung 2021 inzwischen vorliegt. In den vorge-
legten Unterlagen wird auf eine Fassung von 
2001 hingewiesen. Ich gehe davon aus, dass die 
Fassung von 2021 gemeint ist Die Angabe bitte 
Ich zu überarbeiten. 
 

Der Anregung wird gefolgt und der Umweltbe-
richt entsprechend redaktionell korrigiert. 

2. Den Anregungen und Hinweisen aus meiner 
im Rahmen der früh-zeitigen Beteiligung gege-
benen Stellungnahme wurde durch Ergänzungen 
und Änderungen Rechnung getragen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

3. Die in der Abwägung aufgeführten Abstim-
mungen mit meinem Amt für Planung und Na-
turschutz sind entsprechend in der verbindlichen 
Bauleitplanung vorzunehmen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Gegen die 55. FNP-Änderung bestehen aus na-
turschutzfachlicher Sicht somit keine Bedenken. 
Weitere Hinweise und Anregungen bestehen 
nicht. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen 
keine Bedenken gegen die vorgelegte Planung. 
 

 

Auf meine im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung gegebenen Hinweise sei jedoch noch 
einmal verwiesen: „Gemeinden haben bei der 
Bauleitplanung in Orientierung an dem immis-
sionsschutzrechtlichen Schutz- und Vorsorge-
gedanken (§ 5 BlmSchG} dafür Sorge zu tra-
gen, dass keine B-Pläne erlassen werden, de-
ren Verwirklichung zu schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des BlmSchG führt. Die 
Samtgemeinde Hesel plant die Erweiterung 
eines bereits bestehenden Gewerbegebietes 
auf derzeit unbebauten Flächen. Diese befin-
den sich östlich des bereits bestehenden Ge-
werbegebietes.  
 

 

Die Hinweise aus immissionschutzrechtlicher 
Sicht werden zur Kenntnis genommen. Notwen-
dige Immissionsschutzmassnahmen werden im 
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ge-
troffen. 

Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men sind die für eine bestimmte Nutzung vorge-
sehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie 
möglich vermieden werden. Notwendige Immis-
sionsschutzmaßnahmen sind spätestens Im Ver-
fahren der verbindlichen Bauleitplanung festzu-
setzen. 

 

Weiterhin weise ich auf das Urteil des BVerwG 
vom 07.12.2017 (4 CN 7.16) hin, wonach es in 
einem nach § 1 Abs. 4 Sott 1 Nr. 2 BauNVO Intern 
gegliederten Baugebiet eine Teilfläche ohne 
Emissionsbeschränkung bzw. eine Teilfläche ge-
ben muss, welche mit den für das Baugebiet 
maximalen Emissionskontingenten belegt ist, die 
jeden in dem Baugebietstyp zulässigen Betrieb 
dort ermöglichen." 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und 
im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung 
berücksichtigt. 

Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht 
nehme ich wie folgt Stellung zu dieser Bauleit-
planung: 
 

 

Für eine abschließende Stellungnahme aus ab-
fall- und bodenschutzrechtlicher Sicht sind die 
Planunterlagen um folgende Angaben zu ergän-
zen: 
 

 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind auch Belan-
ge des Bodenschutzes gemäß Baugesetzbuch 
(BauGB) zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 so-

Der Anregung wird dahingehend gefolgt, dass 
das Kapitel zum Schutzgut Mensch im Umwelt-
bericht um Aussagen zu gesunden Wohn- und 
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wie Nr. 7 Buchstaben a) und c) Baugesetzbuch 
(BauGB). Zur Sicherstellung gesunder Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse (Kapitel fehlt völlig) sind 
dement-sprechend auch schon im Bauleitplan-
verfahren Aussagen zu möglichen Auswirkungen 
des Bodens auf den Menschen zu treffen. Am 
Ende des Bauleitplanverfahrens müssen aus 
bodenschutzrechtlicher Sicht für die späteren 
Nutzer zumindest prognostisch gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse vorherrschen bzw. eine 
genaue Aussage zu den Verhältnissen bestehen. 
Dafür sind ggf. im Bauleitplanverfahren weitere 
Untersuchungen wie z.B. eine historische Re-
cherche und/oder eine orientierende Erkundung 
erforderlich. Die Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse sollen nicht nur 
Lärm- und Geruchsimmissionen beinhalten, son-
dern auch das Thema Boden abhandeln. 
 

Arbeits-verhältnissen ergänzt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei dem Änderungsbereich handelt es sich um 
einen unbebauten Bereich der derzeit landwirt-
schaftlich genutzt wird. Die Samtgemeinde und 
die Gemeinde sind Belastungen des Bodens 
nicht bekannt. 

Aus planungsrechtlicher Sicht bestehen zu dieser 
Bauleitplanung keine Bedenken. Hinweise und 
Anregungen sind nicht vorzutragen. 

 

 
 

2. (LBEG) Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie - Geozentrum Hannover 
 
in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen 
Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende 
Hinweise: 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Boden: 
Mit Grund und Boden ist gemäß §1a BauGB spar-
sam und schonend umzugehen und flächenbean-
spruchende Maßnahmen sollten diesem Grund-
satz entsprechen (LROP 3.1.1, 04). Um die Ziele 
zur Reduzierung der Flächenneuinanspruchnah-
me (Nieder-sächsische Nachhaltigkeitsstrategie) 
und der Neuversiegelung (NAGBNatSchG §1a) zu 
erreichen, ist eine verstärkte Berücksichtigung 
dieser Belange in Planungsprozessen erforder-
lich. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In der Planungsphase lassen sich aus boden-
schutzfachlicher Sicht mehrere Möglichkeiten 
der Vermeidung und Minimierung von Beein-
trächtigungen des Schutzguts bedenken und – 
wenn möglich – in Ausschreibungen bzw. folgen-
de Planungsstufen übernehmen. Besonders 
schutzwürdige oder empfindliche Bereiche soll-
ten wenn möglich von einer Bebauung aus-
genommen werden. Im Rahmen der Bautätigkei-
ten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung 
finden (v.a. DIN 19639 Bodenschutz bei Planung 

Der Anregung wird gefolgt und nebenstehenden 
Ausführungen im Umwelt-bericht ergänzt. 
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und Durchführung von Bauvorhaben, DIN 18915 
Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung von Bo-
denmate-rial). Der Geobericht 28: Bodenschutz 
beim Bauen des LBEG dient als Leit-faden zu die-
sem Thema. Weitere Hinweise zur Vermeidung 
und Minderung von Bodenbeeinträchtigungen 
sowie zur Wiederherstellung von Bodenfunktio-
nen sind zudem in Geofakt 31 Erhalt und Wie-
derherstellung von Bodenfunktionen in der Pla-
nungspraxis zu finden. 
 
Hinweise: 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnah-
men erfolgen, verweisen wir für Hinweise und 
Informationen zu den Baugrundverhältnissen am 
Standort auf den NIBIS-Kartenserver. Die Hinwei-
se zum Baugrund bzw. den Baugrundverhältnis-
sen ersetzen keine geotechnische Erkundung und 
Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geo-
technischen Bericht. Geo-technische Baugrun-
derkundungen/-untersuchungen sowie die Er-
stellung des geotechnischen Berichts sollten ge-
mäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit 
der DIN 4020 in den jeweils gültigen Fassungen 
erfolgen. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 
BBergG oder eine Bewilligung gem. § 8 BBergG 
erteilt und/oder ein Bergwerkseigentum gem. §§ 
9 und 149 BBergG verliehen bzw. aufrecht erhal-
ten wurde, können Sie demNIBIS-Kartenserver 
entnehmen. Wir bitten Sie, den dort genannten 
Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu be-
teiligen. Rückfragen zu diesem Thema richten Sie 
bitte direkt an markscheide-
rei@lbeg.niedersachsen.de. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Informationen über möglicherweise vorhandene 
Salzabbaugerechtigkeiten finden Sie unter 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/ 
Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte. 
 

 

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen 
Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder 
Anregungen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mög-
liche Konflikte gegenüber den raumplanerischen 
Belangen etc. ableiten und vorausschauend be-
rücksichtigen zu können. Die Stellungnahme 
wurde auf Basis des aktuellen Kenntnisstandes 
erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist weder 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

mailto:markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de
mailto:markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/
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als par-zellenscharf zu interpretieren noch er-
hebt sie Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stel-
lungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren 
Rechtsvorschriften und Normen erforderliche 
Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen oder 
objektbezogene Untersuchungen. 
 
 

3. (LGLN) Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen - Regionaldi-
rektion Hameln – Hannover 

 
Sie haben das Landesamt für Geoinformation 
und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN), 
Regionaldirektion Hameln - Hannover (Dezernat 
5 - Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD)) als 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetz-
buch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführungen 
hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; 
diese Stellungnahme ergeht kostenfrei. 
Sofern in meinen anliegenden Ausführungen 
eine weitere Gefahrenerforschung empfohlen 
wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die 
Gemeinden als Behörden der Gefahrenabwehr 
auch für die Maßnahmen der Gefahrenerfor-
schung zuständig sind. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
und im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung berücksichtigt. 

Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann 
eine historische Erkundung sein, bei der alliierte 
Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegs-
einwirkungen durch Abwurfmunition ausgewer-
tet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat 
nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken 
der 
Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts 
kostenfrei auszuwerten. Die Luftbildauswertung 
ist vielmehr gem. § 6 Niedersächsisches Umwel-
tinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 
2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwaltungskosten-
gesetz (NVwKostG) auch für Behörden kosten-
pflichtig. 
 

 

Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen 
beträgt derzeit beim KBD ca. 16 Wochen ab An-
tragstellung. Da diese Zeitspanne zwischen Ertei-
lung einer Baugenehmigung und dem Baubeginn 
erfahrungsgemäß nicht verfügbar ist, empfehlen 
wir den Kommunen eine rechtzeitige Antragstel-
lung. 
 

 

Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbesei-
tigungsdienst Niedersachsen die folgenden Er-
kenntnisse vor (siehe beigefügte Kartenunterla-
ge): 
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Empfehlung:  
Luftbildauswertung 
 
Fläche A: 
 
Luftbilder: 
Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden nicht 
vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: 
Es wurde keine Luftbildauswertung durchge-
führt. 
Sondierung: 
Es wurde keine Sondierung durchgeführt. 
Räumung: 
Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: 
Es besteht der allgemeine Verdacht auf Kampf-
mittel. 
 

 

In der vorstehenden Empfehlung sind die Er-
kenntnisse aus der Zeit vor der Einführung des 
Kampfmittelinformationssystems Niedersachsen 
(KISNi), dem 11.06.2018, nicht eingeflossen, da 
sie nicht dem Qualitätsstand von KISNi entspre-
chen. Sie können natürlich trotzdem von den 
Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksich-
tigt werden. 
 

 

Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer 
Stellungnahme, zur Arbeitserleichterung keine 
weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu. 

 

 
 

4. Stadt Leer (Ostfriesland) 
 
Die 51. Änderung sowie die 55. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Hesel 
mit der städtebaulichen Zielsetzung der Auswei-
sung von Gewerbeflächen wird zur Kenntnis 
genommen. Grundsätzlich bestehen keine Be-
denken gegen die Entwicklung von Gewerbeflä-
chen in dem Samtgemeindegebiet. Allerdings 
wird kritisch hinterfragt, ob die Ausweisung von 
insgesamt 41,4 ha (36 ha im Rahmen den 51. 
FNP-Änderung und 5,4 ha im Rahmen der 55. 
FNP-Änderung) der zentralörtlichen Bedeutung 
eines Grundzentrums entsprechen. Belange der 
militärischen Luftfahrt bleiben unberührt. Diese 
werden vom Bundesamt für Infrastruktur, Um-
welt-schutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr, Fontainengraben 200, 53123 Bonn, wahr-
genommen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
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In den Begründungen wird beschrieben, dass bis 
zum Jahr 2030 etwa 28 ha bzw. bis 2050 sogar 
69 ha zusätzliche Gewerbefläche benötigt wird. 
Allerdings fehlen nachvollziehbare Darlegungen 
und Quellen. Auch sollte die Herleitung ausführ-
licher erfolgen. Es wird angeregt, zumindest 
Auszüge des als Grundlage verwendete Gewer-
beflächenentwicklungs-konzept des Landkreises 
Leer den Unterlagen beizufügen, um eine Nach-
vollziehbarkeit der Aussagen zu ermöglichen. 
 

Es handelt sich hierbei eine gemeindeinterne 
Bestandsaufnahme im Rahmen der Beteiligung 
zur Aufstellung des Gewerbeflächenentwick-
lungskonzeptes zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten. Dies wird in der Begründung entsprechend 
klargestellt. 

In den jeweiligen Verfahrensunterlagen fehlen 
Hinweise und Bezüge, die auf die Inhalte und der 
angestrebten städtebaulichen Ziele der parallel 
durchgeführten Auslegung eingehen. Darüber 
hinaus sind die Aussagen in den Begründungen 
der beiden Änderungsverfahren teilweise unter-
schiedlich und nicht aufeinander abgestimmt. So 
werden unterschiedliche Angaben zum ermittel-
ten Flächenumsatz aus den Jahren 2011-2017 
bzw. 2011-2019 genannt (2,86ha und 2,23ha im 
Gegensatz zu 3, 16ha und 2,52ha). Auch ist der 
Zeitraum der überschlägigen Berechnung des 
Flächenbedarfs 
unterschiedlich (bis 2030 bzw. bis 2050). Eine 
Nachvollziehbarkeit ist so-mit nicht möglich. 

 

 
 

5. EWE Netz GmbH 
 
Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum 
Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen 
und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Tras-
sen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätz-
lich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, 
überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefähr-
det werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese 
Leitungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben we-
der technisch noch rechtlich beeinträchtigt wer-
den. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit 
einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Ände-
rungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an anderem Ort (Versetzung) oder anderer Be-
triebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzli-
chen Vorgaben und die anerkannten Regeln der 
Technik gelten. Gleiches gilt auch für die gege-
benenfalls notwendige Erschließung des Plange-
bietes mit Versorgungsleitungen und Anlagen 

Die Stellungnahme wird im Rahmen nachfolgen-
der Baumaßnahmen berücksichtigt. 
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durch EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall 
Versorgungsstreifen bzw. -korridore für Tele-
kommunikationslinien, Elektrizitäts- und Gasver-
sorgungsleitungen gemäß DIN 1998 (von min. 
2,2 m) mit ein. Weiterhin kann für die Stromver-
sorgung von Baugebieten o. Ä. zusätzlich die 
Installation einer Trafostation erforderlich sein. 
Für die Auswahl eines geeigneten Stationsplat-
zes (ca. 6m x 4m) möchten wir Sie bitten, uns in 
weitere Planungen frühzeitig mit einzubinden. 
 
Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wär-
metechnisches Versorgungskonzept umgesetzt 
wird oder im Schwerpunkt auf den Einsatz von 
fossilen Brennstoffen (z.B. durch Einsatz von 
Wärmepumpen o. ä.) verzichtet werden soll. 
 
Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebs-
arbeiten sind von dem Vor-habenträger voll-
ständig zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu 
erstatten, es sei denn der Vorhabenträger und 
die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende 
Kostentragung vertraglich geregelt. 
 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Beden-
ken oder Anregungen vorzubringen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planun-
gen einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteili-
gen. Dies gilt auch für den Fall der Erschließung 
des Plangebietes mit Versorgungsleitungen 
durch EWE NETZ, denn hierfür sind beispielswei-
se Lage und Nutzung der Versorgungsleitung und 
die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen 
Bedingungen wesentliche Faktoren. 
 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt 
und verändern sich dabei. Dies kann im betref-
fenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Ver-
fahrens/Vorhabens zu Veränderungen im zu 
berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbe-
stand führen. Wir freuen uns Ihnen eine stets 
aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes 
Verfahren der Planauskunft zur Verfügung stel-
len zu können - damit es nicht zu Entscheidun-
gen auf Grundlage veralteten Planwerkes 
kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern 
je-derzeit über die genaue Art und Lage unserer 
zu berücksichtigenden Anlagen über unsere In-
ternetseite: https://www.ewe-
netz.de/geschaeftskun-
den/service/leitungsplaene-abrufen 
 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskun-den/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskun-den/service/leitungsplaene-abrufen
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskun-den/service/leitungsplaene-abrufen
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Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mittei-
lungen zukünftig ausschließlich an unser Post-
fach info@ewe-netz.de und ändern zudem die 
Anschrift der EWE NETZ GmbH in Ihrem System: 
Cloppenburger Str. 302, 26133 Oldenburg. Sollte 
ein E-Mail Versand nicht möglich sein, nutzen Sie 
bitte nur diese postalische Anschrift! 
 
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren 
Ansprechpartner Katja Mesch unter der folgen-
den Rufnummer: 0151-74493155. 
 
 

6. Entwässerungsverband Oldesum/Ostfriesland 
 
Stellungnahme vom 04.10.2022: 
zu dem o.g. Vorhaben haben wir mit dem 
Schreiben vom 02.05.2022, Aktenzeichen 201 c, 
Stellung genommen. Weitergehende Anregun-
gen oder Bedenken sind nach erneuter Vorlage 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorzubringen. 
 
Stellungnahme vom 02.05.2022: 
„Seitens des Entwässerungsverbandes werden 
gegen die o. g. vorbereitende Bauleitplanung 
keine grundsätzlichen Bedenken erhoben. Die 
Oberflächenentwässerung ist sicherzustellen. „ 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 

 
 
Sachverhalt: 
Die Gemeinde Firrel beabsichtigt das Gewerbegebiet an der Uhlhornstraße in Richtung Osten zu er-
weitern. Das Plangebiet weist eine Größe von ca. 5,4 ha auf. Die geplante Gewerbegebietsnutzung 
lässt sich an dem Standort derzeit nicht realisieren, da es sich um einen, aus planungsrechtlicher 
Sicht, so genannten Außenbereich gemäß § 35 BauGB handelt. Um das Vorhaben zu ermöglichen, 
möchte die Gemeinde Firrel einen Bebauungsplan aufstellen und die Samtgemeinde Hesel im Paral-
lelverfahren gemäß § 8 (3) BauGB den Flächennutzungsplan ändern. 
 
Über die Abwägungen zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange, gem. § 4 Abs. 2 BauGB und Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB ist nun zu entscheiden. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen keine Auswirkungen auf den 
Haushalt. 
 

 
Uwe Themann 
Samtgemeindebürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
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1. Abwägungstabelle Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belan-
ge gem. § 4 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
vom 03.11.2022 
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